
Der plötzliche Herztod ist die häufigste
außerklinische Todesursache in Deutsch-
land.

Die überwiegende Mehrzahl aller
Patienten mit plötzlichem Herztod weisen
initial ein Kammerflimmern auf. Bis zum
Eintreffen des Rettungsdienstes ist ohne
Reanimation das Kammerflimmern nicht
selten in eine Asystolie übergegangen.
Die einzige wirksame Behandlung im
Rahmen der Reanimation stellt die De-
fibrillation dar. Je früher die Defibrillati-
on erfolgt, desto größer ist die Wahr-
scheinlichkeit des Überlebens ohne blei-
bende körperliche Schäden. Jede Minute
ohne wirksame Reanimation reduziert
die Überlebenswahrscheinlichkeit um 10
Prozent.

Erfahrungsberichte aus aller Welt ha-
ben gezeigt, dass 

1. medizinische Laien nach entspre-
chender Unterweisung im Rahmen der

Reanimation die automatisierte exter-
ne Defibrillation sicher und erfolgreich
durchführen können,

2. die Überlebensrate dadurch erheb-
lich gesteigert werden kann.

Die Defibrillation durch Laien ersetzt
nicht die Aufgaben des Rettungsdienstes.

Sie verkürzt die Zeitspanne zwischen
Auftreten des Kammerflimmerns und
der Defibrillation und erhöht dadurch die
Überlebenswahrscheinlichkeit. 

Voraussetzung für die Anwendung
eines AED ist eine Ausbildung gemäß
§ 22 Abs. 1 Satz 3 Medizinproduktegesetz
(MPG) in Verbindung mit § 5 Abs. 1
Medizinprodukte-Betreiberverordnung
(MPBetreibV), um die Rechtswidrigkeit
der Körperverletzung zu rechtfertigen
und den Bestimmungen des Medizinpro-
duktegesetzes in Verbindung mit der Me-
dizinprodukte-Betreiberverordnung, der
diese Geräte unterliegen, zu entsprechen.

Bei jedem Einsatz des AED ist zeit-
gleich der Rettungsdienst zu alarmieren.

Jede Institution, die die automatisier-
te externe Defibrillation durch Laien 
in ihrem Bereich einführt, hat die ärztli-
che Fachaufsicht sicherzustellen und ein
Schulungsprogramm zu implementieren.
Es gilt hierzu die „Stellungnahme der
Bundesärztekammer zur ärztlichen Ver-
antwortung für die Aus- und Fortbil-
dung von Nichtärzten in der Früh-
defibrillation“. Die Institution ist gemäß
§ 2 Medizinprodukte-Betreiberverord-
nung für die Überprüfung der ordnungs-
gemäßen Funktionsfähigkeit des Ge-
rätes und für die Beachtung der ent-
sprechenden Sicherheitshinweise ver-
antwortlich.

Jede Anwendung des AED muss
nachträglich im Rahmen eines Qua-
litätsmanagementprogramms unter ärzt-
licher Fachaufsicht analysiert werden. ✮
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Mitteilungen

Empfehlung der Bundesärztekammer zur 
Defibrillation mit automatisierten 

externen Defibrillatoren (AED) durch Laien

Eine früh einsetzende Defibrillation im
Rahmen medizinischer Nothilfe kann un-
ter definierten Voraussetzungen auch
durch Nichtärzte mit angemessenem
Ausbildungsstand durchgeführt werden.
Die Ausbildung muss (gemäß § 22 Abs. 1
Satz 3 Medizinproduktegesetz) neben
den Maßnahmen der kardiopulmonalen
Reanimation die Gewähr für eine sach-
gerechte Handhabung des automati-
sierten externen Defibrillators bieten.
Der Ersthelfer muss (gemäß § 5 Abs. 1
Medizinprodukte-Betreiberverordnung)
durch den Hersteller des Gerätes oder
durch eine vom Betreiber beauftragte
Person unter Berücksichtigung der Ge-
brauchsanweisung in die sachgerechte
Handhabung des automatisierten exter-
nen Defibrillators eingewiesen sein.

Hinsichtlich der ärztlichen Verant-
wortung für die Aus- und Fortbildung

von Nichtärzten in der Frühdefibrilla-
tion und der Qualifikationsanforderun-
gen für den ärztlichen Ausbilder ist zu
beachten:

– Die Frühdefibrillation muss hin-
sichtlich der Aus- und Fortbildung, Kon-
trolle und Nachbereitung unter ärztlicher
Leitung stehen.

– Die Verantwortung für die Aus- und
Fortbildung in der Frühdefibrillation
durch Rettungsfachpersonal obliegt dem
Ärztlichen Leiter Rettungsdienst (gemäß
Empfehlungen der Bundesärztekam-
mer).

– Die Aus- und Fortbildung von
Ersthelfern in der Frühdefibrillation
muss unter ärztlicher Weisung erfolgen.

Aufgaben des ärztlichen Ausbilders sind:
❃ Überwachung der Aus- und Fortbil-

dung

❃ Kontrolle und Nachbereitung jedes
Einsatzes eines Defibrillators durch nicht
ärztliches Personal

❃ Regelmäßige Berichterstattung an
den Träger des Aus- bzw. Fortbildungs-
programms

Für diese Aufgaben muss der ärztliche
Ausbilder folgende Qualifikationen be-
sitzen:

❃ Notarzt mit mindestens 3-jähriger
Einsatzerfahrung und regelmäßigem
Einsatz im Notarztdienst oder intensiv-
medizinisch erfahrene(r) Arzt/Ärztin 

❃ Erfahrungen in der Durchführung
notfallmedizinischer Aus- und Fortbil-
dungsmaßnahmen

❃ eingehende Kenntnis der Empfeh-
lungen für die Wiederbelebung des
„Deutschen Beirates für Erste Hilfe und
Wiederbelebung – German Resuscitation
Council“ bei der Bundesärztekammer. ✮

Stellungnahme der Bundesärztekammer 
zur ärztlichen Verantwortung für die Aus- und Fortbildung 

von Nichtärzten in der Frühdefibrillation


